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B. Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik

Artikel 16a

(1) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestandteil der Ge-

meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.

(2) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfasst die schrittweise Festlegung

einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union. Diese führt zu einer gemeinsamen Verteidi-

gung, sobald der Europäische Rat einstimmig einen entsprechenden Beschluss gefasst hat. Er

empfiehlt in diesem Fall den Mitgliedstaaten, einen solchen Beschluss gemäß ihren verfassungs-

rechtlichen Vorschriften anzunehmen.

(3) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfaßt auch die Sicherung einer

operativen Kapazität der Union, die sich auf zivile und militärische Mittel stützt. Im Einklang mit

der Charta der Vereinten Nationen kann die Union diese bei Missionen zur Wahrung des Frie-

dens und zur Stärkung der internationalen Sicherheit außerhalb der Union einsetzen.

(4) Die Mitgliedstaaten können für die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik zi-

vile und militärische Fähigkeiten als Beitrag zur Verwirklichung der vom Rat festgelegten Ziele

zur Verfügung stellen.

Explanation (if any) :

Absatz 1:
Übernahme aus Art. 30 Abs. 1 des Präsidiumsentwurfs für Teil I der Verfassung.



Absatz 2:
Übernahme von Art. 30 Abs. 2 des Präsidiumsentwurfs für Teil I der Verfassung.

Absatz 3:
Übernahme aus Art. 30 Abs. 1 des Präsidiumsentwurfs für Teil I der Verfassung in geänderter Fas-
sung.

Absatz 4:
Übernahme aus Art. 30 Abs. 3 des Präsidiumsentwurfs für Teil I der Verfassung in geänderter Fas-
sung.


